
LAGA Vollzugshilfe (Vergleich alt-neu)    

 
Inhaltsverzeichnis – alt (Stand September 2009) 
1. ZIELSETZUNG UND AUFGABENSTELLUNG............................3 
 
1.1. EINHEIT VON UMWELTSCHUTZ, ARBEITSSCHUTZ, HYGIENE, 
ÖFFENTLICHER SICHERHEIT UND ORDNUNG........               .. 3 
 
1.2. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN..................................4 
 
1.3. GELTUNGSBEREICH ...............................................................3 
 
2. ZUORDNUNG UND EINTEILUNG DER ABFÄLLE...... ...............6 
 
2.1. AVV KAPITEL 18 ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER 
TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND 
RESTAURANTABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER UNMITTELBAREN 
KRANKENPFLEGE STAMMEN)..................                         ........6 
 
2.2. WEITERE IM GESUNDHEITSDIENST ANFALLENDE ABFÄLLE.........16 
 
3. ANFORDERUNGEN AN DIE ORDNUNGSGEMÄßE ENTSORGUNG. ...17 
 
3.1. INNERBETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN ....................18 
 
3.2. AUßERBETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN ............... .20 
 
3.3. GEFAHRGUTRECHTLICHE HINWEIS    ..............................20 
 
4. EIGENKONTROLLE...................................................................20 
 
5. LANDESABFALLWIRTSCHAFTSPLANUNG ...........................22 
 
6. SCHLUSSBESTIMMUNG...........................................................22 
ANLAGE 1: TABELLARISCHE ÜBERSICHT FÜR DIE ZUORDNUNG 
ZU ABFALLSCHLÜSSELN 
ANLAGE 2: HINWEISE AUF GELTENDE RECHTLICHE REGELN 
ANLAGE 3: AUSWAHL WEITERFÜHRENDER LITERATUR UND 
QUELLENNACHWEISE ZUR VERMEIDUNG UND ENTSORGUNG VON 
ABFÄLLEN AUS EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSDIENSTES OHNE 
ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT. 
 

 
Inhaltsverzeichnis – neu (Stand Januar 2015) 
1. Zielsetzung und Aufgabenstellung    3 
 
1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen; Einheit von Umweltschutz, 
Arbeitsschutz, Hygiene      3 
 
1.2 Geltungsbereich       4 
 
2. Bezeichnung der Abfälle und Einstufung nach ihrer Gefährlichkeit; 
Hinweise zur Handhabung und Entsorgung    5 
2.1. AVV Kapitel 18 Abfälle aus der humanmedizinischen oder 
tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und 
Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege 
stammen)        5 
2.1.1 AVV Gruppe 18 01 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, 
Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen 5 
2.1.2 AVV Gruppe 18 02 Abfälle aus Forschung, Diagnose, 
Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren   12* 
2.2 Weitere im Gesundheitsdienst anfallende Abfälle  13 
3. Anforderungen an die ordnungsgemäße Entsorgung  15 
3.1. Innerbetriebliche Anforderungen    15 
 
3.2. Außerbetriebliche Anforderungen    17 
 
3.3. Gefahrgutrechtliche Hinweise     17 
 
4. Eigenkontrolle       17 
 
5. Landesabfallwirtschaftspläne     18 
 
6. Schlussbestimmung      18 
 
Anlage 1: Tabellarische Übersicht für die Zuordnung zu Abfallschlüsseln 
Anlage 2: Hinweise auf geltende rechtliche Regeln 

 
* nicht neu, wurde im alten Inhaltsverzeichnis nur nicht aufgeführt! 



LAGA Vollzugshilfe (Vergleich alt-neu)    

  
 
Änderungen: 
 
 

 Generell wurde der Begriff Lagerung durch Bereitstellung ersetzt 
 

 Vollzugshilfe gilt nicht für die Entsorgung radioaktiver Stoffe – Seite 5 
 

 Hinweise auf TRBA 250 – Seite 8, Anlage 1 
 

 Hinweise auf RKI Empfehlungen – Seite 6, 8, 17 
 

 Hinweise auf Sicherheitsdatenblatt – Seite 11 
 

 Entsorgung bleihaltiger Röntgenschürzen – Seite 14 
 

 Anpassung an Änderungen im Kreislaufwirtschaftsgesetz – z. B. Seite 15, 17f 
 

 Atemkalk war früher nicht gefährlich, AS 18 01 07. 
Neu: gefährlich, AS 18 01 06 

 

 Neuer Bestandteil unter AS18 01 06: halogenorganische Kontrastmittel 
Kontrastmittel werden in der neuen Regelung unterschieden nach  
- halogenorganische Kontrastmittel, AS 18 01 06 (gefährlich) 
- halogenorganikfreie Röntgenkontrastmittel , AS 18 01 09 (nicht gefährlich) 

 

 Neuer Bestandteil unter AS18 01 08: Luftfilter von Sicherheitswerkbänken  
 

 
 
 
CoC: April 2015 


